Anrechnung von Kindererziehungszeiten nach dem APG (Pensionskonto)

Nachfolgende Info gilt für alle KollegInnen, gleich ob BeamtInnen, Vertragsbedienstete oder Kollektivvertragsangestellte, wenn sie pensionsrechtlich entweder nur in die neue Pensionsregelung nach dem Allgemeines Pensionsgesetz (APG) fallen (also bei Beginn einer Beschäftigung ab dem 1.1.2005) bzw. wenn sie von der sog. „Parallelrechnung“ betroffen sind (also bei ab dem 1.1.1955 Geborenen)

Wie viel wird angerechnet?
Eine Anrechnung ist grundsätzlich für Mütter bzw. Väter für die ersten 4 Lebensjahre des Kindes möglich.

Als Höchstausmaß sind also 48 Monate pro Kind vorgesehen. Bei Mehrlingsgeburten verlängert sich dieser Zeitraum auf 60 Monate. Überschneidungszeiten werden nur einmal berücksichtigt. 

Vorraussetzung für die Anrechnung: 

Die tatsächliche oder überwiegende Erziehung eines Kindes in den ersten (max.) 48 (60) Lebensmonaten im Inland (dies gilt auch bei Auslandsverwendung sowie bei Kindererziehung in einem EU/EWR-Staat sowie in der Schweiz)
Anspruchsberechtigte Personen

Für ein Kind hat nur jeweils eine Person (einen Elternteil) Anspruch auf die Anrechnung von Kindererziehungszeiten und zwar für jener Elternteil, der das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat. Normalerweise muss dazu das Kind auch dem Haushalt dieses Elternteils angehören.
Die Kindererziehungszeiten können aber auf die Eltern aufgeteilt werden, wenn dies den tatsächlichen Gegebenheiten bei der Erziehung des Kindes entspricht. Für einen bestimmten Kalendermonat kann jedoch immer nur eine Person Kindererziehungszeiten beanspruchen. Ein Verzicht zugunsten des anderen Elternteiles ist nicht möglich, vielmehr muss glaubhaft gemacht werden, dass der jeweilige Elternteil das Kind überwiegend erzogen hat.
Zuordnungsvermutung

Zur einfacheren praktischen Handhabung gibt es eine Zuordnungsvermutung (diese kann widerlegt werden):

Kindererziehungszeiten gebühren demnach jenem Elternteil, der:

· Kinderbetreuungsgeld (Karenz/urlaubs/geld, Sondernotstandshilfe oder eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz) bezogen hat

· in dem Zeitraum nicht erwerbstätig war

· Wenn beide Eltern gleichzeitig erwerbstätig bzw. nicht erwerbstätig waren oder gleichzeitig Karenz/urlaubs/geld bezogen haben, vermutet das Gesetz (widerlegbar), dass die Mutter das Kind betreut hat. 

Zur Widerlegung kann z.B. die Teilbeschäftigung angeführt werden, bei der ja grundsätzlich die tatsächliche und überwiegende Kindererziehung durch den teilbeschäftigten Elternteil anzunehmen ist.
Gibt die Mutter an, dass sie das Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat, so ist dies ohne weitere Erhebungen als glaubhaft anzusehen, wenn aus der Aktenlage nichts Gegenteiliges hervorgeht. Macht dagegen der erwerbstätige Vater Kindererziehungszeiten geltend, hat er die Gründe dafür glaubhaft zu machen.

Erhebungsblatt des Bundespensionsamtes

Um sicher zu gehen versendet das Bundespensionsamt einen Erhebungsbogen mit dem Titel „Erklärung über die Inanspruchnahme von Kindererziehungszeiten aus Anlass der Erstellung des Pensionskontos für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte“.
Hier werden die Eltern gebeten, ihre Ansprüche auf Zurechnung von Kindererziehungszeiten bekannt zu geben. (siehe Muster auf der GÖD-Homepage)
Wie wirken sich Kindererzeihungszeiten auf die Pension aus?

Kindererziehungszeiten wirken sich in zwei Richtungen auf die Pension aus: 

1. Wenn in dieser Zeit keine Erwerbstätigkeit (und damit sonst keine Pensionsversicherung) vorliegt, werden Versicherungszeiten angerechnet.
Außerdem schlagen sich die Kindererziehungszeiten mit einer fixen Beitragsgrundlage zu Buche (siehe unten).

2. Wenn eine Erwerbstätigkeit vorliegt, gibt es keine weitere zeitliche Anrechung, allerdings wird zur durch Erwerbstätigkeit erwirtschafteten Beitragsgrundlage (bis zur Höchstbemessungsgrundlage) die fixe Beitragsgrundlage für Kindererziehungszeiten dazugeschlagen.
Beitragsgrundlage für Kindererziehungszeiten

Die Beitragsgrundlage wird jährlich durch eine (jährlich zu verlautbarende) Aufwertungszahl erhöht, für 2005 nennt das Gesetz 1.350,-- €. Diese sind mit 12 zu multiplizieren und durch 14 zu dividieren, weshalb sich für 2005 de facto ein monatlicher Wert von 1.157,14 als Beitragsgrundlage ergibt. 

Die fixe Kindererziehungs-Beitragsgrundlage darf gemeinsam mit der Beitragsgrundlage für das Erwerbseinkommen die Höchstbemessungsgrundlage (2006: 3.750,-- € monatlich) nicht übersteigen.
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